
ERSATZERKLÄRUNG VON BESCHEINIGUNGEN UND 
NOTARIETÄTSAKTEN 

Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 
 
Der/Die Unterfertigte __________________________________________________ 
geboren am ______________________ in _________________________________ 
wohnhaft in (Stadt, Strasse, Nr.) __________________________________________ 
 
in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung sowie der verwaltungsrechtlichen 
Folgen im Falle einer Falscherklärung, Erstellung von gefälschten Fakten, laut Art. 5, 
Absatz 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 
 

ERKLÄRT 
 

• in_______________________am______________________geboren zu sein,  
• wohnhaft zu sein in Südtirol seit ____________200_ in _______________________ 

Straße/Nr._________________________.  
• vor der Abwanderung ins Ausland in Südtirol (Ort, 

Straße)_________________________________________seßhaft gewesen zu sein von 
____________bis _________________. 

• dass sich die Familie wie folgt zusammensetzt: 
 
Vor- und Nachname Geburtsort Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad 
    
    
    
    
    
 

• In der Zeit von_____________________bis___________________________ 
• aus Arbeitsgründen als (Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit 

_____________________________________________________ 
• in _____________________________________________gewohnt zu haben; 
• noch nie die vom gegenständlichen Gesetz vorgesehenen Begünstigungen in Anspruch 

genommen zu haben; 
• zur Kenntnis zu nehmen, dass die Begünstigungen nicht mit anderen Begünstigungen häufbar 

sind, die gegebenenfalls aus dem gleichen Grund von öffentlichen oder privaten 
Körperschaften gewährt werden; 

• zur Kenntnis zu nehmen, dass er/sie zur Rückzahlung der gewährten Begünstigungen 
verpflichtet ist, falls er/sie innerhalb von drei Jahren den Wohnsitz wieder ins Ausland oder in 
eine andere Provinz verlegt. 

 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der 
Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 13/2001 
verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Direktorin des Amtes für Kabinettsangelegenheiten. 
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 
Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet 
werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren 
Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 
________________________________  _________________________ 

Datum       DER/DIE ERKLÄRENDE 
Gemäß Art. 47 DPR. Nr. 445/2000 kann die Erklärung vom/von der Gesuchsteller/in selbst geleistet und 
unterschrieben werden. Der/Die Gesuchsteller/in kann die Erklärung entweder in Anwesenheit des zuständigen 
Beamten unterschreiben oder auch mittels Post einreichen. Im letzteren Fall ist eine Fotokopie des 
Personalausweises beizulegen. 


